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Abréviations

UNO Organisation der Vereinten Nationen
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
HarmoS Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der

obligatorischen Schule
ECLF Kantonale französischsprachige Schule in Bern

ONU Organisation des Nations unies
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
HarmoS Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
ECLF Ecole cantonale de langue française de Berne
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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec des organisations internationales

En février, le Conseil fédéral a présenté son message relatif à la planification et à
l’organisation du XIIIème Sommet de la francophonie à Montreux devant se dérouler
en octobre de l’année sous revue et réunissant les représentants de 70 pays. Le Conseil
fédéral a estimé que l’organisation de ce sommet permettrait d’affirmer la capacité
helvétique à accueillir des conférences internationales de haut niveau et aurait un
impact positif sur l’image de la Suisse en donnant un signal fort d’ouverture au monde.
Il a également considéré que la Francophonie constitue un cadre d’influence
indispensable au succès de la Suisse sur le plan international. En effet, plus d’un tiers
des Etats membres de l’ONU y sont présents. Le gouvernement requiert donc un crédit
de 35 millions de francs pour l’organisation de ce sommet et sollicite l’engagement d’un
maximum de 6500 soldats en soutien aux autorités civiles.

Au Conseil national, les députés ont rejeté par 134 voix contre 31 une proposition de
non entrée en matière Schwander (udc, SZ) estimant que les coûts du sommet doivent
être attribués au budget ordinaire du DFAE. Lors de la discussion, le débat s’est focalisé
sur le budget. Il a été qualifié d’imprécis et d’excessif. Les députés ont adopté à
l’unanimité une proposition Thomas Müller (pdc, SG) visant à limiter à 30 millions de
francs le montant total des coûts à la charge de la Confédération. Ils ont par contre
rejeté par 96 voix contre 69 une proposition de la CPE-CN de compenser 10 millions de
francs sur le budget ordinaire du DFAE. Au vote, le projet a été adopté par 127 voix
contre 32. Seule une majorité alémanique de l’UDC s’y est opposée. Au Conseil des
Etats, les sénateurs ont également refusé par 25 voix contre 8 de compenser 10 millions
de francs sur le budget ordinaire du DFAE. Au vote sur l’ensemble le projet a été adopté
à l’unanimité. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.03.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic aérien

Anfang März 2021 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Luftfahrtgesetzes (BRG 21.022); diese umfasste drei Aspekte. Erstens sieht die
Revision vor, dass die Mitglieder einer Flugzeugbesatzung auch ohne Vorverdacht
einem Alkoholtest unterzogen werden können. Zweitens sollen Ärztinnen und Ärzte
sowie Psychologinnen und Psychologen ein vereinfachtes Melderecht erhalten, wenn
sie Zweifel an der medizinischen Tauglichkeit der Besatzung oder der Fluglotsinnen und
-lotsen hegen. Drittens soll es möglich werden, beim nichtgewerbsmässigen
Sichtflugverkehr mit dem Flugsicherungsdienst in einer Landessprache – und nicht nur
in Englisch – zu kommunizieren. Mit diesem letzten Punkt soll die Motion 19.3531 der
KVF-NR umgesetzt werden. Die Vernehmlassung zu dieser Vorlage dauerte von Juni bis
Oktober 2020. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden mehrheitlich begrüsst.
Aufgrund der Rückmeldungen wurde jedoch ein Vorschlag etwas abgeändert:
Ursprünglich war vorgesehen, dass auch Hilfspersonen von Ärztinnen und Ärzten sowie
von Psychologinnen und Psychologen ein vereinfachtes Melderecht erhalten sollen.
Dieses wurde jedoch aufgrund der oft fehlenden medizinischen Fachkenntnisse der
Hilfspersonen von vielen Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern kritisiert
und in der Folge aus der Vorlage gestrichen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 05.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die Änderung des Luftfahrtgesetzes stand in der Sommersession 2021 auf dem
Programm des Nationalrates. Mit der Revision wollte der Bundesrat zwei
Sicherheitslücken schliessen sowie die Sprachenfrage beim Funken im
nichtgewerbsmässigen Sichtflugverkehr klären, welche durch die Motion 19.3531 der
KVF-NR aufgeworfen worden war. Die grosse Kammer pflichtete der Formulierung des
Bundesrates zu den unangemeldeten Alkoholtests im Rahmen von Vorfeldinspektionen
bei. Sie lehnte jedoch ein vereinfachtes Melderecht für Ärztinnen und Ärzte sowie
Psychologinnen und Psychologen ab. Dieses hätte es dem Fachpersonal erlaubt, dem
BAZL einen Verdacht auf Untauglichkeit des Personals – beispielsweise durch eine

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sucht oder eine psychische Krankheit – zu melden. Bundesrätin Sommaruga
argumentierte hier vergeblich, dass ein solches Melderecht für die Sicherheit im
Flugverkehr sehr entscheidend sei. Bei der Umsetzung der Motion 19.3531 der KVF-NR
präzisierte die grosse Kammer den Entwurf des Bundesrates dahingehend, dass der
Grundsatz «english only» ausschliesslich für den Flughafen Zürich angewendet werden
soll. Bei allen anderen Flughäfen solle im nicht gewerbsmässigen Sichtflugverkehr
neben Englisch auch in der jeweils vorherrschenden lokalen Amtssprache kommuniziert
werden können. In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat einstimmig für
die Annahme des Entwurfes aus. 3

Der Ständerat widmete sich in der Herbstsession 2021 der Änderung des
Luftfahrtgesetzes. Die kleine Kammer folgte in der Frage der Sprachen, welche beim
Funken verwendet werden dürfen, dem Nationalrat. Ebenso unbestritten war die
Zustimmung zu stichprobenartigen Alkoholkontrollen beim Flugpersonal. Der dritte
Punkt der Vorlage, das Melderecht für medizinisches Fachpersonal bei Zweifeln an der
medizinischen Tauglichkeit der Pilotinnen und Piloten, gab im Rat am meisten zu reden.
Hansjörg Knecht (svp, AG) erörterte für die Mehrheit der vorberatenden KVF-SR, dass es
dem medizinischen Fachpersonal bereits heute möglich sei, sich innerhalb von 1-2
Wochen von der Schweigepflicht entbinden zu lassen. Weitergehende Massnahmen
seien daher nicht notwendig. Minderheitssprecher Mathias Zopfi (gp, GL) widersprach
diesem Votum. Für ihn war klar, dass Ärztinnen und Ärzte nicht zuerst noch von der
Schweigepflicht entbunden werden sollen, bevor sie eine Meldung machen dürfen, die
eventuell für die Sicherheit zahlreicher Passagiere eminent wichtig ist. Es sei unlogisch,
eine solche Hürde ins Gesetz einzubauen. Er bat daher, seiner Minderheit und damit
der Version des Bundesrates zu folgen. Bundesrätin Sommaruga schloss sich den
Worten von Zopfi an und bat den Rat eindringlich, der Minderheit zu folgen. Diese
Voten überzeugten die kleine Kammer, sie stimmte dem Minderheitsantrag mit 31 zu 11
Stimmen zu. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage mit 41 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung an. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die beiden Räte konnten in der Wintersession 2021 bei der Revision des
Luftfahrtgesetzes die letzte Differenz ausräumen, welche das freiwillige Melderecht für
medizinisches Fachpersonal betraf. Der Ständerat konnte sich hierbei mit seinem
Beschluss durchsetzen, dass diese Personen beim BAZL eine Meldung machen können,
wenn sie Zweifel an der Flugtauglichkeit der Pilotinnen und Piloten haben – ohne dass
sie sich vorher vom Arztgeheimnis entbinden lassen müssen. Mit dieser Massnahme, die
analog zum Strassenverkehr eingeführt wird, erhoffen sich die Räte mehr Sicherheit im
Flugverkehr. In den Schlussabstimmungen wurde die Vorlage jeweils einstimmig
angenommen. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Enseignement, culture et médias

Enseignement et recherche

Ecoles obligatoires

Der Bundesrat präsentierte im November 2021 seine Botschaft zur Totalrevision des
Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern.
Diese Schule, die der Bund seit 1960 unterstützt, wurde gegründet, um Kindern von
französischsprachigen Bundesangestellten sowie von Eltern, die für bundesnahe
Organisationen tätig sind, die Möglichkeit zu bieten, auf Französisch und nach dem
Lehrplan der Romandie (Plan d’études romand) unterrichtet zu werden. Die Revision
des aus dem Jahr 1981 stammenden Gesetzes soll für den Bund bezüglich der
Planbarkeit der Kosten und der Budgetberechnung eine Verbesserung bringen. Sie
enthält aber keine Änderungen betreffend die Aufgabenteilung oder den Umfang der
finanziellen Beteiligung des Bundes. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahrssession 2022 als Erstrat über die
Totalrevision des Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale
französischsprachige Schule in Bern. Lilian Studer (evp, AG) erläuterte dem Plenum die
Vorlage: Mit der Gesetzesrevision wolle der Bundesrat sowohl eine maximale Höhe der
Bundesbeiträge als auch deren Bemessung festlegen. Ausserdem solle der Kanton Bern
verpflichtet werden, dem Bund «jeweils im Februar die Finanzplanung der ECLF des
laufenden und der folgenden drei Jahre» vorzulegen, um die Planbarkeit zu verbessern.
Der grossen Kammer lagen bei ihrer Beratung drei Minderheitsanträge von Sandra
Locher Benguerel (sp, GR) vor. Mit diesen wollte die SP-Fraktion den Bund in diesem
Gesetz finanziell stärker in die Verantwortung nehmen. Ausserdem stellte Erich Hess
(svp, BE) einen Einzelantrag auf Aufhebung des ganzen Gesetzes, womit er die
Teilfinanzierung durch den Bund komplett streichen wollte. Mauro Tuena (svp, ZH)
erläuterte, dass die SVP-Fraktion mit diesem Antrag klarstellen wolle, dass diese Schule,
wie die anderen Grundschulen auch, eine Angelegenheit des Kantons sei. Ausserdem
sei es problematisch, dass der Staat eine Schule mitfinanziere, bei welcher die Kinder
von Bundesangestellten Vorrang vor allen anderen Kindern hätten. Dies widerspreche
dem Prinzip der Chancengleichheit. Bei den folgenden Abstimmungen hatten weder
der Streichungsantrag der SVP noch die Erhöhungsanträge der SP eine Chance; sie
wurden allesamt abgelehnt. Der Antrag Hess fand Unterstützung bei etwa der Hälfte der
SVP-Fraktion, die Minderheitsanträge Locher Benguerel bei den Mitgliedern der SP, der
Grünen und der EVP. In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 165 zu 23
Stimmen deutlich angenommen, alle Gegenstimmen stammten aus den Reihen der SVP-
Fraktion. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Den beiden Räten gelang es in der Sommersession 2022, die Totalrevision des
Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern
unter Dach und Fach zu bringen.
Im Ständerat, der die Vorlage als Zweitrat behandelte, erläuterte Benedikt Würth (mitte,
SG) die Vorlage und gab bekannt, dass das Ziel der Revision darin bestehe, das
Bundesgesetz über Beiträge für die kantonale französischsprachige Schule in Bern in
«Übereinstimmung mit den heutigen bundes- und insbesondere
subventionsrechtlichen Vorschriften» zu bringen. Im Namen der WBK-SR, die die
Revision mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung unterstütze, bat er um Zustimmung zum
Geschäft.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) unterstützte die Revision aus kulturpolitischen
Gründen ebenfalls, gab aber zu bedenken, dass man sich die grundsätzliche Frage
stellen sollte, weshalb der Bund denn diese Schule und somit den Kanton Bern
subventioniere. Hans Stöckli (sp, BE) entgegnete, dass diese Subvention durch den
Bund durchaus ihre Berechtigung habe, da der Kanton Bern ja nicht verpflichtet sei,
eine solche Schule zu führen. Zudem werde mit dieser Schule auch Artikel 70 der
Bundesverfassung umgesetzt, welcher vorsehe, «die Zweisprachigkeit vom Bund her zu
leben». Bildungsminister Parmelin erklärte schliesslich, dass sich der Bund mit dieser
Teilfinanzierung als mehrsprachiger Arbeitgeber positionieren und allen voran für
frankophone Mitarbeitende und ihre Familien attraktiv sein wolle. In der Folge wurde
der Entwurf einstimmig angenommen. Drei Personen aus dem bürgerlichen Lager
enthielten sich jedoch der Stimme.
In den Schlussabstimmungen wurde das Gesetz in der grossen Kammer mit 155 zu 37
Stimmen bei 5 Enthaltungen klar angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten
aus den Reihen der SVP-Fraktion; die Enthaltungen von der SVP- und der GLP-Fraktion.
Die kleine Kammer hiess den Entwurf wiederum einstimmig gut – bei zwei Enthaltungen
aus den Reihen der Mitte-Fraktion. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Culture, langues, églises

Langues

In der letzten Zeit habe sich eine spürbar wachsende Gleichgültigkeit gegenüber der in
der Schweizer Geschichte und Kultur verankerten Viersprachigkeit unseres Landes
abgezeichnet, hielt der Bundesrat in seiner – gleichentags in allen vier Landessprachen
publizierten – Botschaft zur Revision des Sprachenartikels in der Bundesverfassung
(Art. 116 BV) fest, wobei die sprachlichen Minderheiten besonders betroffen seien.
Deshalb soll der Bund inskünftig die Kantone bei ihren Bemühungen zur Erhaltung und
Förderung der Landessprachen vermehrt unterstützen und in seinem eigenen
Zuständigkeitsbereich für eine Verbesserung der zwischensprachlichen Verständigung
sorgen. 

Mit der Sprachenfreiheit soll ein besonders wichtiges, persönlichkeitsnahes Grundrecht
explizit in die Verfassung Eingang finden. Gleichzeitig wird der Grundsatz der
Viersprachigkeit der Schweiz verankert. Amtssprachen des Bundes bleiben weiterhin
das Deutsche, das Französische und das Italienische. Im Verkehr zwischen dem Bund
und rätoromanischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen soll jedoch auch
das Rätoromanische als Amtssprache gelten. 

Der revidierte Verfassungsartikel führt ein differenziertes Territorialitätsprinzip ein.
Der Sprachgebietsgrundsatz soll nicht für alle Kantone und Sprachsituationen die
gleiche Bedeutung haben; vielmehr soll auf die Bedrohung einer Sprache abgestellt
werden: Je stärker eine Sprache gefährdet erscheint, desto grösser sei das öffentliche
Interesse an Massnahmen zu ihrer Erhaltung und desto eher rechtfertigten sich
Eingriffe in die Sprachenfreiheit, meinte die Landesregierung. Die Kantone sollen
deshalb verpflichtet werden, unter Umständen sogar einschneidende Massnahmen zu
treffen, um sicherzustellen, dass sich die bedrängten Sprachen in jenen Gebieten
halten können, in denen sie heute gesprochen oder geschrieben werden. 

Damit die Verständigungsfähigkeit und -bereitschaft zwischen den
Sprachgemeinschaften erhalten bleiben und sich weiterentwickeln können, sollen in
allen Landesteilen neben der Erhaltung und Förderung der jeweiligen Gebietssprache
auch die anderen Landessprachen gepflegt werden. Damit sei, schrieb der Bundesrat,
vor allem der Fremdsprachenunterricht in den kantonalen Bildungssystemen – vom
Vorschulunterricht bis zur Erwachsenenbildung – angesprochen. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.1991
MARIANNE BENTELI

Die vorberatende Kommission des Ständerates sprach sich gegen einen
Rückweisungsantrag und für Eintreten auf den neuen Sprachenartikel aus. Sie begrüsste
eine Revision des Verfassungsartikels als Basis für eine neue Sprachenpolitik und gab
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass damit das Bewusstsein, dass die Mehrsprachigkeit eine
Stärke der Schweiz darstelle, erneuert werde. In den Diskussionen wurde aber auch die
Befürchtung laut, dass mit der Verfassungsrevision mehr Probleme aufgeworfen als
gelöst würden. Strittigster Punkt war und bleibt das Territorialitätsprinzip. Dessen
verfassungsmässige Verankerung scheint vor allem den Vertretern der welschen
Kantone unerlässlich, da sie mit allen Mitteln einer weiteren Germanisierung der
gemischtsprachigen Gebiete entgegenwirken möchten. Stimmen aus der
Deutschschweiz – aber auch aus dem Tessin – wenden dagegen ein, eine allzu starre
Handhabung des Territorialitätsprinzips könnte den Sprachfrieden eher gefährden.
Einig war sich die Kommission darin, dass die Zuständigkeit für den sprachlichen
Bereich in erster Linie bei den Kantonen liegen muss. So soll zum Beispiel der Kanton
Graubünden darüber entscheiden, welches Rätoromanisch – das "Rumantsch grischun"
oder eines der historisch gewachsenen Idiome – offizielle Amtssprache wird. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die kleine Kammer, welche den revidierten Sprachenartikel (Art. 116 BV) als Erstrat
behandelte, trug den Befürchtungen der Romands — vor allem auf Druck von Ständerat
Cavadini (lp, NE) — dennoch weitgehend Rechnung. Der Passus, der gemäss
bundesrätlichem Vorschlag die individuelle Sprachenfreiheit garantiert hätte, wurde,
entgegen einem Minderheitsantrag Onken (sp, TG), ersatzlos gestrichen, das strikte
Territorialitätsprinzip für die Amts- und Schulsprachen also gestärkt. Die Kompetenz
zur Erhaltung und Förderung der Landessprachen wurde ganz den Kantonen übertragen
und nicht mehr gleichberechtigt dem Bund und den Kantonen, wie dies der Bundesrat
vorgeschlagen hatte. Der Bund soll hier lediglich subsidiär wirken sowie die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften unterstützen. Unbestritten war, das

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI
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Romanische zur halbamtlichen Sprache zu erheben. 11

In der vorberatenden Kommission des Nationalrates und dann auch im Plenum brach
bei der Behandlung des zu revidierenden Sprachenartikels in der Bundesverfassung die
Kontroverse zwischen jenen, welche die Sprachenfreiheit – und damit eine lebendige
Weiterentwicklung der Sprachensituation – in der Verfassung festschreiben wollen, und
jenen, die ohne verfassungsrechtliche Verankerung des Territorialitätsprinzips das
sprachliche Gleichgewicht unter den Landessprachen und damit den Sprachenfrieden
gefährdet sehen, erneut und recht heftig aus. Die grosse Kammer stimmte schliesslich
im Einverständnis mit dem Bundesrat einer von einer Arbeitsgruppe der Kommission
ausgearbeiteten Kompromissvariante zu, welche weder die Sprachenfreiheit noch das
Territorialitätsprinzip erwähnt, dem Bund aber – entgegen der restriktiven Haltung des
Ständerates – wieder die Kompetenz erteilt, zusammen mit den Kantonen die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern und besondere
Massnahmen zum Schutze bedrohter Landessprachen zu treffen. Unbestritten war –
wie zuvor schon im Ständerat – dass das Rätoromanische in den Rang einer
Teilamtssprache erhoben werden soll. 12

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.09.1993
MARIANNE BENTELI

Unter dem Eindruck der Volksabstimmung zum Kulturförderungsartikel, welche einmal
mehr einen Graben zwischen deutscher und welscher Schweiz offenbart hatte, geriet
dann aber die gesamte Vorlage ins Rutschen. Ständerat Iten (fdp, ZG) stellte den Antrag,
die Übung kurzerhand abzubrechen. Er warnte vor einem Abstimmungskampf, der
komplexe Sachverhalte vermitteln müsste und leicht irrationale Ängste schüren könnte,
und meinte, der heute fragile, aber immerhin bestehende Sprachfriede müsse
eindeutig vor eine generell zu ambitiös geratene Neufassung des Sprachenartikels
gesetzt werden. Zudem könne das ursprüngliche Anliegen, das zu den Revisionsarbeiten
geführt habe, nämlich der Schutz und die Besserstellung des Rätoromanischen auch
mit dem bestehenden Verfassungsartikel in die Tat umgesetzt werden. 

Aus Sorge, die Rätoromanen könnten sich durch eine Nullösung desavouiert fühlen,
brachten die beiden Romands Cavadini (lp, NE) und Petitpierre (fdp, GE) eine
Minimalvariante als weitere Kompromisslösung ein. Sie bezeichnet das Deutsche,
Französische, Italienische und Rätoromanische als Nationalsprachen der Schweiz und
gibt dem Bund die Möglichkeit, auf Begehren der betroffenen Kantone Massnahmen zur
Erhaltung des überlieferten Gebietes bedrohter sprachlicher Minderheiten zu
unterstützen. Die beiden Bündner Abgeordneten Cavelty (fdp) und Gadient (svp) stellten
den Zusatzantrag, das Rätoromanische sei wie im ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates zur Teilamtssprache zu erheben. Auf der Strecke blieb bei dieser
Minimallösung die Kompetenz des Bundes, allein oder in Zusammenarbeit mit den
Kantonen die Verständigung unter den Sprachgemeinschaften sowie den gegenseitigen
Austausch zu fördern. Auch die Aufnahme der Sprachenfreiheit in den
Grundrechtskatalog der Verfassung wurde fallengelassen. 

Aus Rücksicht auf die rätoromanische Minderheit des Landes wurde der Antrag Iten mit
14:17 Stimmen knapp abgelehnt. Der Vorschlag der Kommission, für den sich in der
Debatte nur noch deren Präsident Jagmetti (fdp, ZH) und der Thurgauer Onken (sp)
sowie Bundesrätin Dreifuss stark machten, unterlag mit 23:9 Stimmen klar gegenüber
der Minimalvariante Cavadini/Petitpierre/Cavelty/Gadient. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
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Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 14

Im Juli 2016 schickte der Bundesrat eine Änderung des Sprachengesetzes in die
Vernehmlassung. Damit sollte die Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts in der
obligatorischen Schule von Bundesseite verstärkt werden, womit der Bund jedoch in ein
Hoheitsgebiet der Kantone eingreifen wollte. Der Bundesrat holte weit aus, um diesen
Eingriff zu rechtfertigen. Mit der Volksabstimmung 2006 wurde die Bundesverfassung
so geändert, dass zentrale Eckwerte des obligatorischen Schulwesens interkantonal
harmonisiert werden. Unter die verfassungsrechtliche Bestimmung der Harmonisierung
fällt auch der Sprachenunterricht. Die Kantone kamen dem Verfassungsauftrag mit dem
HarmoS-Konkordat nach, das unter anderem regelt, dass die erste Fremdsprache
spätestens ab dem 3. Schuljahr und eine zweite Fremdsprache spätestens ab dem 5.
Schuljahr („Modell 3/5“) unterrichtet werden muss. Dieses Modell erfüllten 2016 23
Kantone, obwohl nur 15 dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind. Einzig die Kantone
Aargau, Uri und Appenzell-Innerhoden kamen dieser Vorgabe nicht nach, sie sind dem
HarmoS-Konkordat allerdings auch nicht beigetreten. Der Bundesrat respektiere die
erreichten Harmonisierungsfortschritte der Kantone, nehme aber zugleich zur
Kenntnis, dass es in diversen Kantonen Vorstösse gebe, die „den Unterricht in einer
zweiten Landessprache in der Primarschule ab dem Schuljahr 2017/18 in Frage stellen“,
hiess es in der Vernehmlassungsvorlage. Solche Vorstösse gebe es in den Kantonen
Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Luzern, St. Gallen, Thurgau und Zürich und sie
würden tendenziell die bereits erreichte Harmonisierung gefährden, so die Beurteilung
des Bundesrates. Vor diesem Hintergrund sah der Bundesrat den Bund in der Pflicht,
sprachenpolitisch einzugreifen. Er schickte drei Varianten in die Vernehmlassung.
Variante 1 würde das Sprachengesetz so abändern, dass der Unterricht einer zweiten
Landessprache spätestens zwei Jahre vor Ende der Primarschule (also ab dem 5.
Primarschuljahr) beginnen muss (gleicher Wortlaut wie die parlamentarische Initiative
14.459). Variante 2 würde das Modell 3/5 des HarmoS-Konkordats im Gesetz verankern.
Die dritte Variante stellte die sanfteste Intervention dar und wurde vom Bundesrat
bevorzugt: Hier wird den Kantonen vorgeschrieben, dass der Unterricht in der zweiten
Landessprache in der Primarschule beginnen und bis zum Ende der obligatorischen
Schulzeit andauern soll. Die Medien sprachen indes von einer „Drohkulisse“, die
Innenminister Berset mit dem neuen Gesetz aufbauen wolle, um die einzelnen
kantonalen Vorlagen in die vom Bundesrat gewünschte Richtung zu lenken. Bereits im
Juni 2016 stellte die EDK in einem Brief an Bundesrat Berset klar, dass sie vor dem
Hintergrund, dass über 20 Kantone das Modell 3/5 umgesetzt hätten, eine Intervention
des Bundes für unverhältnismässig halte. Die kantonalen Erziehungsdirektoren
beurteilten das Vorgehen des Bundesrates auch als wenig opportun: Eine allfällige
Volksabstimmung über dieses Gesetz könnte zu einer  „nationalen Zerreissprobe“
werden, monierten sie.

Rund fünf Monate später krebste der Bundesrat zurück. Er gab im Dezember 2016 nach
Beurteilung der Vernehmlassungsantworten bekannt, dass er seine Bestrebung, das
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Sprachengesetz zu ändern, vorerst auf Eis legen werde. Die grosse Mehrheit der
Kantone und ein Teil der Parteien hätten im Vernehmlassungsverfahren geantwortet,
dass sie eine Intervention des Bundes für „verfrüht, unverhältnismässig und politisch
nicht opportun“ hielten. Der Bundesrat kam zum Schluss, dass damit die
Voraussetzungen für eine Regelung auf Bundesebene nicht gegeben seien. Berset
verwies während der Pressekonferenz auch auf positive Entwicklungen in den Kantonen
im Verlaufe des Herbstes 2016. Im Kanton Thurgau etwa beschloss die Kantonsregierung
im September, dass das Parlament erneut über eine Vorlage abstimmen muss, die es
eigentlich im April 2016 bereits in die Vernehmlassung geschickt hatte und mit welcher
der Französischunterricht von der Primarschule in die Sekundarschule verschoben
werden sollte. Zudem gab es im Herbst Abstimmungen in den Kantonen Schaffhausen,
St. Gallen und Thurgau, deren Ausgang als Bekenntnis dieser Kantone zum Lehrplan 21
und zum HarmoS-Konkordat gewertet wurden. Der Bundesrat behielt sich aber vor, die
Voraussetzungen für eine Intervention des Bundes neu zu prüfen, sollte ein Kanton
entscheidend von der harmonisierten Lösung in der Sprachenfrage abweichen, etwa
durch den Beschluss, eine zweite Landessprache nicht ab der Primarstufe oder nicht
durchgehend bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu unterrichten. Damit blickte
Berset in erster Linie auf das Jahr 2017, denn auch in diesem Jahr wird das
Frühfranzösisch in einigen Kantonen direkt oder indirekt zur Abstimmung kommen. In
diesem Sinne blieb „eine reduzierte Drohkulisse“ (NZZ) des Bundes bestehen. Die EDK
zeigte sich erfreut über den Entscheid des Bundesrates, die Pläne einer Revision des
Sprachengesetzes vorerst wieder in der Schublade zu versorgen. 15
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